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Übergang der Versicherung auf den neuen Eigentümer 
 

Nach heutiger Gesetzgebung endet ein Versicherungsvertrag zum Zeitpunkt der 

Handänderung wenn der Gegenstand den Eigentümer wechselt. Diese Regelung 

führte zu Lücken im Versicherungsschutz vor allem bei Liegenschaften. Nach der 

neuen Fassung des VVG Art. 54 gehen neu die Rechte und Pflichten aus dem 

Versicherungsvertrag bei einer Handänderung auf den neuen Eigen-

tümer über. Der Bundesrat setzte diese Änderung per 1. Juli 2009 in Kraft. 
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Minusstunden müssen nicht bezahlt werden 
 

Ein Arbeitgeber muss den Lohn nur an den Arbeitnehmer bezahlen, wenn er 

Arbeit dafür enthält, nach der einfachen Regel «Lohn gegen Arbeit». Ausnahmen 

sind Krankheit und Unfall des Arbeitnehmers oder wenn der Arbeitgeber nicht die 

nötigen Vorbereitungen getroffen hat, damit die Arbeitsleistung erbracht werden 

kann.  

Keinen Lohn muss der Arbeitgeber aber zahlen, wenn der Mitarbeitende die Ar-

beit einfach nicht leistet.  

Im vorliegenden Fall hatte der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses mehr als 200 Minusstunden. Die entsprechende Nicht-

leistung war weder auf einen Annahmeverzug seitens des Arbeitgebers noch auf 

eine andere Ausnahme vom Grundsatz «kein Lohn ohne Arbeit» zurückzuführen.  

Das Bundesgericht hat daher entschieden, dass der Arbeitgeber den auf diese 

200 Stunden fallenden Lohn zu Recht vom Lohn für die letzten zwei Monate 

des Arbeitsverhältnisses sowie vom 13. Monatslohn verrechnungsweise abge-

zogen hat. (Quelle: BGE 4A_291/2008 vom 2.12.2008)  
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Abzugsfähigkeit von Weiterbildungskosten 
 

Einige Gerichtsurteile in vergangenen Jahren haben offene Fragen zum Abzug 

von Weiterbildungskosten präzisiert. So entschied das Bundesgericht, dass Wei-

terbildungskosten nur abzugsfähig sind, wenn sie im Rahmen eines bereits er-

lernten und ausgeübten Berufs anfallen. So sind Fortbildungskosten zur Siche-

rung der bisherigen Stelle ohne zusätzliche Berufschancen abzugsfähig. 

Kosten zum Aufstieg in eine eindeutig höhere Berufsstellung sind hingegen 

nicht abzugsfähig. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Kosten berufsbegleitend 

anfallen und ob die Ausbildung im Interesse des Arbeitgebers liegt. (BGE 

2C_589/2007, 2C_590/2007 vom 9.4.2008). 

Das Steuergericht in Solothurn entschied, dass es keine Rolle beim Abzug der 

Weiterbildungskosten spielt, ob eine Schlussprüfung bestanden wurde oder 

nicht. Das gleiche Gericht anerkannte den Abzug von Weiterbildungskosten für 

Sprachkurse und Sprachprüfungen, falls der Arbeitnehmer nachher die selbe be-

rufliche Stellung behält. Auch die Kosten für Sprachaufenthalte können abgezo-

gen werden, wenn die entsprechenden Lebenshaltungskosten abgezogen 

werden. 



 

 

Lohnrechner für Unternehmen aus dem Ausland 
 

Mit der Personenfreizügigkeit arbeiten immer mehr Arbeitnehmende in der 

Schweiz. Damit die Lohn- und Arbeitsbedingungen auch von Firmen aus dem 

Ausland eingehalten werden, hat das SECO eine Internetplattform zur Verfügung 

gestellt, die alle in der Schweiz üblichen Arbeitsbedingungen erläutert und einen 

Lohnrechner zeigt, der die Mindestlöhne berechnet: www.entsendung.ch (Quelle: 

Staatssekretariat für Wirtschaft) 

 

 
 

 

 

Regionale Erschöpfung gegenüber EWR-Staaten ab 1. Juli 

2009 
 

Der Bundesrat setzte per 1. Juli 2009 das Prinzip der sog. «regionalen Erschöp-

fung» mit den EWR-Staaten in Kraft. Dabei geht es darum, dass patentge-

schützte Produkte die mit Zustimmung des Patentinhabers im EWR in Verkehr 

gesetzt wurden, in Zukunft ohne Zustimmung des Patentinhabers in die Schweiz 

importiert werden können. Ferner wird der Import auch von Produkten ermög-

licht, die vom Patentinhaber ausserhalb des europäischen Wirtschaftsraums ver-

marktet werden, falls der Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der 

Produkte nur untergeordnete Bedeutung hat. Für den Import von Produkten, 

deren Preise im In- oder Ausland staatlich festgelegt sind, hauptsächlich Arznei-

mittel, bleibt dagegen die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich. (Quelle: 

EJPD) 
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Kein Abzug der Erbschaftssteuern bei der 
Grundstückgewinnsteuer 
 

Angefallene Erbschaftssteuern sind keine Kosten, die bei der Berechnung der 

Grundstückgewinnsteuer in Abzug gebracht werden können. Die Erbschafts-

steuern stehen in keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Erwerb des 

Grundstücks und dürfen deshalb nicht abgezogen werden. (Quelle: Kantonsge-

richt BL von 12.3.2008) 
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Sanktionen und Strafregistereintrag für verurteilte 

juristische Personen 
 

Ein Vorentwurf zum öffentlichen Beschaffungswesen sieht vor, dass wegen Kor-

ruption verurteilte Unternehmen künftig vom Submissionsverfahren ausge-

schlossen werden können. Auch beabsichtigt der Bundesrat, die Einführung 

eines Strafregisters für verurteilte juristische Personen in eine Vernehm-

lassungsvorlage aufzunehmen. Damit setzt die Schweiz eine Empfehlung der 

Europaratskommission GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) um. (Quel-

le: sda vom 17.6.2009) 
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Nachträgliche Sanierungsarbeiten gelten nicht als 

Unterhaltskosten 
 

Falls bei einem neu angelegten Garten nach bereits zwei Jahren Sanierungs-

arbeiten durchgeführt werden müssen, können diese Kosten nicht als Unter-

haltskosten von den Steuern abgezogen werden. Kosten, die eigentlich zu den 

Gestehungskosten gehörten, können nicht später als Unterhaltskosten in Abzug 

gebracht werden. Das Bundesgericht argumentiert weiter, dass die Sanierung 

nicht der Erhaltung oder Wiederherstellung eines zuvor bestehenden Wertes 

dienten, sondern einen neuen Wert geschaffen haben. (Quelle: BGE 

2C_57/2008) 
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ZH: Keine Pauschalbesteuerung mehr für vermögende 
Ausländer 
 

Ab dem 1. Januar 2010 fällt im Kanton Zürich die Möglichkeit weg, die Steuern 

anhand des Lebensunterhaltes festzusetzen. Das Stimmvolk hat entschieden, 

dass neu auch vermögende Ausländer ihre weltweiten Einkünfte und Vermögen 

offenzulegen und mit einer Steuererklärung einzureichen haben. (Quelle: Regie-

rungsrat Kanton Zürich) 
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